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Vorwort

Die Konvergenz der Medien birgt für das Kommunikationsverfassungs-
recht viele Fragen, insbesondere wie mit dem Fortschritt der Technik und 
den dadurch bedingten Neuerungen umzugehen ist. Mit dieser Arbeit, die 
die Juristische Fakultät der Universität Passau im Sommersemester 2014 als 
Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Rechtswissenschaft 
angenommen hat, habe ich daher den Versuch unternommen, das im Rund-
funkverfassungsrecht verankerte Gebot der Staatsferne des Rundfunks unter 
Zugrundelegung des Prozesses der Konvergenz der Medien einer neuen 
Betrachtung zu unterziehen und die Grenzen des Gebots anhand von aktu-
ellen Fragestellungen neu zu justieren. Rechtsprechung und Literatur konn-
ten im Wesentlichen bis April 2014 Berücksichtigung finden.

Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle meinem Doktorvater, Herrn 
Professor Dr. Ralf Müller-Terpitz, der die Untersuchung dieses Themas 
anregte und mir bei der Bearbeitung sowohl beratend zur Seite stand als 
auch den nötigen inhaltlichen wie zeitlichen Freiraum zur Fortentwicklung 
der Arbeit ließ. Ebenso gilt mein Dank Herrn Professor Dr. Herbert Bethge 
für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens.

Dank gebührt zudem meinen ehemaligen Kollegen vom Lehrstuhl für 
Staats- und Verwaltungsrecht sowie Wirtschaftsverwaltungs-, Medien- und 
Informationsrecht, insbesondere Frau Dr. Anna Bloch für die angenehme 
und bisweilen kreativ ausartende Bürogemeinschaft sowie Herrn Dr. Hannes 
Beyerbach für die wertvollen Gespräche während der Erstellung dieser Ar-
beit und die kritische Durchsicht des Manuskripts.

Von all denen, die mich im privaten Bereich unterstützt haben, gilt mein 
herzlichster Dank meinen Eltern, die meine Ausbildung uneingeschränkt 
gefördert und auch die Veröffentlichung dieser Arbeit ermöglicht haben. 
Nicht zuletzt möchte ich meinem Lebensgefährten Herrn Tim Alexander 
Kirchhoff für seinen steten Rückhalt und das Verständnis für manch langen 
Arbeitstag danken.

Kelkheim, im Juni 2014� Alexandra Rauchhaus
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Einleitung

Vor dreiundfünfzig Jahren hat das Bundesverfassungsgericht in seinem 
ersten Rundfunkurteil das Gebot der Staatsferne des Rundfunks aus dem 
Grundgesetz hergeleitet1 und in zahlreichen Rundfunkurteilen bis in die 
Gegenwart weiterentwickelt.2 Zur Gewährleistung der freien öffentlichen 
und individuellen Meinungsbildung muss der Rundfunk als Medium und 
Faktor in diesem Prozess frei von staatlichem Einfluss sein.3 Ungeachtet der 
Existenz dieses Gebots zeigen die aktuellen Geschehnisse, dass Hoheitsträ-
ger immer wieder versuchen, nicht nur den Rundfunk, sondern die Arbeit 
der Medien insgesamt zu beeinflussen.

Diese Vorgänge waren und sind zumeist im Ausland zu beobachten. In 
jüngster Zeit bereitet insbesondere die Lage der Medien in Ungarn Sorgen. 
Zwar wurde das umstrittene Mediengesetz, das in seiner ursprünglichen 
Fassung der von der Regierungspartei kontrollierten neuen Medienaufsichts-
behörde NMHH4 nicht nur die Aufsicht der staatlichen Medien, sondern 
auch die Kontrolle über die privaten Fernseh- und Radiosender sowie Zei-
tungen und Internetportale erteilte, entschärft. Von der geplanten inhaltlichen 
Kontrolle hat man nun hinsichtlich der Presse und Internetportale abgese-
hen. Alle audiovisuellen Medien und damit auch der einzige oppositionelle 
Rundfunksender Klubradio unterliegen jedoch weiterhin dieser Kontrolle. 
Zudem ist die NMHH mit regierungsnahen Vertretern besetzt, sodass an 
ihrer Unabhängigkeit als Medienaufsichtsbehörde zu zweifeln ist.

Bedenklich war die Situation in den letzten Jahren auch in Italien. Durch 
den Besitz dreier großer Fernsehsender konnte der damalige Ministerpräsi-
dent Silvio Berlusconi über dieses Medium maßgeblichen Einfluss auf die 
Bevölkerung nehmen. Die Möglichkeit, sich in einem eigenen Sender dar-
zustellen und seine Politik zu präsentieren, ist ihm insbesondere in der 
Wahlkampfzeit zugute gekommen.

Der Blick ins Ausland soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
auch in Deutschland die Medien nicht immer frei von staatlichen Einflüssen 

1  BVerfGE 12, 205.
2  Zuletzt BVerfG, Urt. v. 25.3.2014 – 1 BvF 1/11.
3  BVerfGE 12, 205 (262).
4  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nationale Medien- und Kommunika

tionsbehörde Ungarn).
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sind, wenngleich nicht von Repressionen in dem oben beschriebenen Sinne 
gesprochen werden kann. Dennoch mehren sich auch hierzulande die staat-
lichen Einflussnahmeversuche, wobei damit noch nichts über deren Rechts-
widrigkeit gesagt ist.

Eines der bekanntesten nationalen Beispiele dürfte das Geschehen um den 
ehemaligen ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender sein, dessen Vertrag mit 
dem Sender wohl aus politischen Gründen nicht fortgesetzt wurde.5 Diese 
Vorgänge haben bezüglich der Verfassungsmäßigkeit des ZDF-Staatsvertrags 
zu einer abstrakten Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht 
geführt, über die das Gericht Anfang diesen Jahres entschieden hat.6

In letzter Zeit haben verschiedentliche Anrufe von Staatsorganen oder 
Politikern bei Presse- und Rundfunkorganen für eine lebhafte Diskussion in 
der Öffentlichkeit gesorgt. Im Einzelnen ist hier der Anruf des ehemaligen 
Bundespräsidenten Christian Wulff bei Kai Diekmann, dem Chefredakteur 
der BILD-Zeitung, zu nennen. In seiner damaligen Funktion als Bundesprä-
sident bat er den Redakteur, von einer angekündigten Berichterstattung ab-
zusehen. Ähnlich gestaltet sich der Fall der sogenannten „ZDF-Affäre“. In 
deren Rahmen hatte der Sprecher der CSU, Hans Michael Strepp, bei der 
ZDF-heute-Redaktion angerufen und darum gebeten, von einer Bericht
erstattung über den SPD-Parteitag abzusehen, andernfalls würde dies Dis-
kussionen hervorrufen. Etwas anders gelagert ist der Anruf der Sprecherin 
von CSU-Minister Markus Söder. Diese rief bei der BR-Nachrichtensendung 
Rundschau an und fragte nach, ob eine Wiederholung eines bloßstellenden 
Berichts über Markus Söder zur Atomkraft geplant wäre. Der Bericht wurde 
sodann nicht mehr gesendet. In den neunziger Jahren, während der Regie-
rungszeit von Johannes Rau, war der Einfluss der SPD auf den WDR Ge-
genstand der Diskussionen. Dies zeigte sich insbesondere beim Landesma-
gazin Westpol, deren Redaktion recherchiert hatte, dass die damalige Minis-
terin für Wissenschaft und Forschung, Anke Brunn (SPD), ihrem Ehemann 
möglicherweise eine Professur hatte zukommen lassen. In der Folge wurde 
die Sendung nicht nur inhaltlich neu ausgerichtet. Sie bekam mit Horst-
Werner Hartelt auch einen als Vertrauten von Johannes Rau geltenden 
Kommentator.

Diese Fälle zeigen, dass insbesondere das Bedürfnis nach Korrektur der 
Darstellung der eigenen Person und Politik das Interesse der Staatsorgane 

5  Im Streit um parteipolitisch motivierte Personalentscheidungen hat sich jüngst 
auch der Redakteursrat des ORF an den österreichischen Verfassungsgerichtshof 
gewandt und um eine Prüfung des ORF-Gesetzes gebeten. Die Redakteure bringen 
vor, das Gesetz sehe insbesondere keine Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen ge-
gen ihre Anhörungs- und Mitwirkungsrechte bei Postenbesetzungen vor; dazu ZEIT
Online v. 3.1.2013.

6  BVerfG, Urt. v. 25.3.2014 – 1 BvF 1/11.
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begründet, Einfluss auf die inhaltliche Arbeit der Medien zu nehmen. Dieses 
Bedürfnis ist menschlich nachvollziehbar und eine unsachgemäße Darstel-
lung durch die Medien muss auch nicht in jedem Fall akzeptiert werden. Ein 
Anruf bei einer Redaktion mit der Bitte, man möge eine falsche oder auch 
über die Maßen unfaire Darstellung berichtigen, führt keinesfalls zu einem 
Verstoß gegen das Gebot der Staatsferne des Rundfunks oder der Presse. Es 
ist vielmehr das Recht eines jeden auf die Wahrung der eigenen Persönlich-
keitsrechte zu achten. Im Übrigen – ohne den folgenden Ausführungen vor-
greifen zu wollen – steht es einem Hoheitsträger jedoch nicht zu, über Inhal-
te, Zeitpunkt und Gestaltung von Rundfunk und Presse zu bestimmen.

Als weitere Entwicklung auf dem Medienmarkt ist die Zunahme von 
staatlichen Medienangeboten zu registrieren. Die Bundes- und jede Landes-
regierung verfügt mittlerweile über einen eigenen Internetauftritt. Vielfach 
werden dort nicht nur Text-, sondern auch Video- und Hörfunkangebote zur 
Verfügung gestellt, wie beispielsweise die Vod- und Podcasts der Bundes-
kanzlerin. Zudem betreibt der Bundestag einen eigenen Fernsehsender.

Diese Entwicklungen der letzten Jahrzehnte bieten Anlass genug, das 
rundfunkrechtliche Strukturprinzip des Gebots der Staatsferne des Rund-
funks auch speziell vor dem Hintergrund der neuen Medien zu untersuchen. 
Insoweit soll die Arbeit dazu dienen, sich der aus dem Gebot ergebenden 
verfassungsrechtlichen Direktiven zu vergewissern, aber auch dem techni-
schen Fortschritt geschuldete Anpassungen vorzunehmen. Zugleich sollen 
damit die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für den Gesetzgeber 
herausgearbeitet werden.

Hierzu wird im ersten Kapitel der Arbeit ein Überblick über die Ge-
schichte und Entwicklung des Rundfunks unter dem Blickwinkel der Ein-
flussnahme des Staates auf dieses Medium gegeben, wobei auf die Rund-
funkurteile einzugehen sein wird, um den status quo der verfassungsrecht-
lichen Ausgestaltung der Rundfunkordnung zu bestimmen.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich sodann mit dem Verständnis des Ge-
bots der Staatsferne des Rundfunks, wie es in Rechtsprechung und Schrift-
tum für die klassischen Rundfunkangebote interpretiert wird. Dieses Kapitel 
soll als Grundlegung für die weiteren dienen. Die sich daran anschließenden 
Kapitel drei bis sechs widmen sich den angesprochenen aktuellen Heraus-
forderungen des Gebots.

Zunächst wird auf das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestags 
einzugehen sein. Immerhin betreibt damit ein Staatsorgan Fernsehen im 
herkömmlichen Sinne. Man kann davon sprechen, dass die Situation ein 
wenig an die von Konrad Adenauer ins Leben gerufene Deutschland-Fern-
sehen GmbH erinnert. Auf den ersten Blick scheint es sich daher um einen 


